
7. Zuwendungsfähige Kosten

7.   Zuwendungsfähige Kosten 

1Förderfähig sind die Gesamtkosten im Sinn der §§ 5 bis 8 der Zweiten Berechnungsverordnung (II. BV) 
vom 12. Oktober 1990 (BGBI. I S. 2178) in der jeweils geltenden Fassung. 2Maßgeblich sind entsprechend 
§§ 4, 4a II. BV die Verhältnisse zum Zeitpunkt der Bewilligung.


